
 

Kleine Anfrage 

Christiane Böhm (DIE LINKE) vom 13.05.2019 

Hessische Ärztinnen und Ärzte als staatlich anerkannte Beratungsstellen nach § 8 

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Das Hessische Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) regelt in Übereinstim-
mung mit § 8 SchKG, dass neben Beratungsstellen auch Ärztinnen und Ärzten als Fachkräfte in Schwanger-
schaftskonfliktsituationen anerkannt werden dürfen. Dabei darf der Anteil von Ärztinnen und Ärzten 20 Pro-
zent der geförderten Beratungsstellen nicht überschreiten (§ 2 Abs. 2 HAGSchKG). 
 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Frage 1. Wie hoch ist aktuell der prozentuale Anteil von staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzten nach 

§ 8 SchKG in Hessen? 
 
In Hessen beträgt der prozentuale Anteil von staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzten nach 
§ 8 SchKG aktuell 14,25%. 
 
Frage 2. Welche Voraussetzungen müssen von Ärztinnen und Ärzten erfüllt werden, um als ärztliche Bera-

tungsstelle nach § 8 SchKG in Hessen anerkannt zu werden? 
 
Um als ärztliche Beratungsstelle nach § 8 SchKG in Hessen anerkannt zu werden, muss die Be-
ratungsstelle die Gewähr für eine fachgerechte Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 
SchKG bieten und zur Durchführung der Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 6 SchKG in 
der Lage sein. Die Anerkennung ist personengebunden und nicht übertragbar. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen: 

- Eine mindestens zweijährige ärztliche Berufserfahrung, 

- ein Nachweis über Kenntnisse und Erfahrungen auf sozialem und psychosozialem Gebiet, 
insbesondere in der psychosomatischen Grundversorgung oder der psychotherapeutischen 
Versorgung, 

- Kenntnisse über Hilfen für Schwangere, Familien, Mütter, Väter und Kinder, 

- eine schriftliche Erklärung, dass sie selbst keine Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 
 
Darüber hinaus müssen Ärztinnen und Ärzte als Voraussetzung für die Anerkennung und im 
Rahmen der dreijährigen Überprüfung jeweils den Nachweis über die Teilnahme an einer ge-
eigneten Informations- und Fortbildungsveranstaltung zu Fragen der Schwangerschaftskonflikt-
beratung erbringen. 
 
Frage 3. Wie viele Beratungsfachkräfte sowie Ärztinnen und Ärzte werden aktuell in Hessen nach den Be-

stimmungen des HAGSchKG gefördert? (bitte nach Beratungsstellen in freier oder kommunaler 
Trägerschaft und ärztlichen Beratungsstellen getrennt nach Kreisen und kreisfreien Städten auf-
schlüsseln) 

 
Der Versorgungsschlüssel nach § 4 Abs.1 SchKG sieht eine landesweite Versorgung vor. Eine 
Betrachtung einzelner Landkreise ist nicht vorgesehen. Das SchKG legt keine örtlichen Ein-
zugsbereiche fest und auch § 2 Abs. 3 HAGSchKG ist nach gängiger Rechtsprechung nicht so 
auszulegen, dass der Versorgungschlüssel auch unter der Bezirksebene in jedem Landkreis bzw. 
jeder kreisfreien Stadt einzuhalten ist. Das Land hat dafür Sorge zu tragen, dass Beratungssu-
chende in angemessener Entfernung von ihrem Wohnort eine Beratungsstelle in Anspruch neh-
men und dabei zwischen Trägern unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung wählen kann.  
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Für die Auswahlperiode 2017 bis 2019 wurden 154,41 Beratungspersonalstellen im Jahr bei der 
Förderung berücksichtigt. Auf die freien Träger entfielen 127,31 Stellen, auf die kommunalen 
Träger 1,10 Stellen sowie 26 ärztliche Beratungsstellen. Welcher Träger mit wie viel Bera-
tungspersonalstellen bei der Förderung in den einzelnen Versorgungsgebieten berücksichtigt 
wird, ergibt sich aus dem Auswahlbescheid für die Förderperiode 2017 bis 2019.  
 
Die Verteilung der Beratungspersonalstellen und der Fördergelder obliegt dem freien Träger in 
eigener Verantwortung. Aus der beigefügten Anlage 1 ist zu entnehmen, welcher freier Träger, 
kommunaler Träger sowie Ärztinnen und Ärzte Beratungsstellen in den Landkreisen und kreis-
freien Städten vorhalten. 
 
Frage 4. Wie verteilen sich die unterschiedlichen Träger der Beratungsstellen nach weltanschaulicher Aus-

richtung in Hessen? 
 
Hierzu wird auf die Anlage 2 verwiesen. 
 
Frage 5. Wie verteilen sich vorgenommene Schwangerschaftskonfliktberatungen in Hessen prozentual auf 

Beratungsstellen in kommunaler oder freier Trägerschaft und ärztliche Beratungsstellen? 
 
Nach den vorliegenden Erhebungs- und Statistikbögen für das vorangegangene Förderjahr 2018 
belaufen sich die vorläufigen Beratungsfallzahlen für die Schwangerschaftskonfliktberatungen 
auf 11.415. Davon wurden von den freien und kommunalen Trägern ca. 91,20% (= 10.412) 
und von den ärztlichen Beratungsstellen ca. 8,80% (= 1.003) Schwangerschaftskonfliktberatun-
gen durchgeführt. 
 
Frage 6. Wie oft wurden Beratungspauschalen nach § 5 Abs. 1 HAGSchKG durch Ärztinnen und Ärzte in 

den Jahren 2017 und 2018 (bitte getrennt ausweisen) abgerechnet? 
 
Im Förderjahr 2017 wurden von den ärztlichen Beratungsstellen für insgesamt 856 und im För-
derjahr 2018 für insgesamt 1.003 Schwangerschaftskonfliktberatungsfälle eine Erstattungspau-
schale nach § 5 Abs.1 HAGSchKG beantragt und ausgezahlt. 
 
Wiesbaden, 12. Juni 2019 

Kai Klose 
 
 
 
 
Anlagen 



















Trägerzuordnung Stand: 01.01.2019 Anlage 2

§§ 2 und 5 Beratung 
nicht konfessionell

§§ 2 und 5 Beratung 
konfessionell

nur§ 2 Beratung nur§ 5 Beratung 
kommunale Träaer

nur§ 5 Beratung 
Ärzte

Beratungsstellen
einschl.

Außenstellen

Beratungsstellen
einschl.

Außenstellen

Beratungsstellen
einschl.

Außenstellen

— Beratungsstellen—  
einschl. 

Außenstellen ohne 
Außen-

Beratungsstellen
einschl.

Außenstellen

Beratungs
stellen

AKGG, Kassel 4 donum vitae 7
DKW ev. Regionalverband e.V. 

Frankfurt
1 Caritas Limburg 10 Ärzte

(zusammen)
22

AWO Eschwege 
Werra Meißner e.V.

2
Frauenwürde

Eschborn
1

Diakonie Hessen 

Diakonisches Werk 

Hessen-Nassau (=  24) 

und Kurhessen-Waldeck (= 8)

32 Caritas Mainz 13 Odenwaldkreis 1

AWO Odenwaldkreis 1 Haus der Volksarbeit 1

AWO Schwalm-Eder 5 SKF Fulda 7

Bewusste Elternschaft, Kassel 1

Lebensfragen, Wetzlar 1

Lebensberatung, Darmstadt 1

FrauenGesundheitsZentrum,
Frankfurt

2

pro familia 26

Therapie Stadtallendorf 1

44 8 33 31 1 22

§§ 2 und 5 Beratung nicht konfessionell 44

. . . . . . . . . .... ........................................................................... ........ .. . .  . . . . . . . . . . .
nur § 2 Beratung 31

Summe Beratungsstellen freier Träger 116
nur § 5 Beratung kommunale Träger 1
nur § 5 Beratung Ärzte 22

evangelisch ausgerichtet 33

pro familia 26
andere (incl. donum vitae) 26
kommunale Träger 1

staatlich anerkannte Beratungsstellen 86

zuzüglich)
janerkannte ärztliche Beratungsstellen 22

Summe anerkannter Beratungsstellen 108

zuzüglich
nur § 2 (katholisch) 31
Gesamtsumme Beratungsstellen 139 ©rpks


